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KLIMAAKTIV MOBIL 
MOBILITÄTSMANAGEMENT FÜR BETRIEBE, 

BAUTRÄGER UND FLOTTENBETREIBER
Fördermöglichkeiten für Betriebe (Schwerpunkt Radverkehr)

Bettina Pöllinger, HERRY Consult GmbH, Radgipfel, 18. Mai 2017
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HERRY CONSULT GMBH
▪ Privates Beratungsunternehmen in Wien

▪ Gründung: 1984

▪ Kernkompetenzen: 

Mobilitätsforschung, Mobilitätsmanagements, 

Wegekostenrechnung, Analyse Personen-/Güterverkehr, Strategie-

und Technologieberatung, Umsetzungsbegleitung sowie 

Evaluierung von Förderprogrammen und Planungsvorhaben.

▪ Auftraggeber: 

EU, Bund, Länder, Gemeinden, Verkehrsverbünde und (Verkehrs-) 

Unternehmen

Leitung des klimaaktiv mobil Beratungs- und Förderprogramms 
„Mobilitätsmanagement für Betriebe, Bauträger und 
Flottenbetreiber“ seit 2005



BMLFUW

Strategische Steuerung

klimaaktiv-Initiative

klimaaktiv Management (Austrian Energy Agency)

Strategisches/operatives Management u. Koordination

Innovative klimafreundliche 

Mobilität für und Regionen, 

Städte und Gemeinden 

Mobilitätsmanagement 

für Tourismus, Freizeit 

und Jugend

Mobilitätsmanagement 

für Kinder, Eltern                 

und Schulen

EcoDriving -

Spritspar-

Initiative

Mobilitätsmanagement 

für Betriebe, Bauträger 

und Flottenbetreiber

© Sissi Koller
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klimaaktiv mobil Beratungsprogramm 
MOBILITÄTSMANAGEMENT FÜR BETRIEBE, 

BAUTRÄGER UND FLOTTENBETREIBER

 KOSTENFREIE (Förder-)Beratung 

für Betriebe, Bauträger und Flottenbetreiber 

© klimaaktiv mobil
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bis zu € 200,- E-Mobilitäts-Bonus

für Unternehmen, Gebietskörperschaften und Vereine

Fristen - Frühestes Rechnungsdatum der Räder 01.04.2017 

- max. 6 Monate zwischen Rechnungsdatum und Fördereinreichung

Voraussetzung - ausgewiesener (E-)Mobilitätsbonusanteils des Sportfachhandels auf Rechnung

für Förderung - Gebrauchte Räder werden nicht gefördert

- 100% Strom aus erneuerbaren Energieträgern

€ 100,-„E-Mobilitätsbonus“

des Sportfachhandels

wird beim Kauf 

automatisch abgezogen

Förderfähige Fahrzeuge: 

E-Bikes, 

Transportfahrräder

(mit/ohne E-Antrieb)

Kostenfreie Förderungsberatung für Betriebe im Rahmen von klimaaktiv mobil 

HERRY Consult GmbH; office@mobilitaetsmanagement.at ; ++43 1 504 12 58 50

€ 100,- „E-Mobilitätsförderung“ des 

Bundes wird online beantragt

Fördereinreichung seit 10.04.2017

im Rahmen der Förderungsaktion      

„Elektrofahrräder und Transporträder“

Online unter: 

www.umweltfoerderung.at

BeratungBeratung

KriterienKriterien

AblaufAblauf

BonusBonus

AktionAktion

GeldquelleGeldquelle
Sportfachhandel

€ 200,-

€ 100,-

pro E-Bike

€ 100,-

© Sissi Koller



bis zu € 400,- E-Mobilitäts-Bonus

für Unternehmen, Gebietskörperschaften und Vereine

€ 200,- „E-Mobilitätsbonus“

des Sportfachhandels

wird beim Kauf 

automatisch abgezogen

€ 200,- „E-Mobilitätsförderung“ des 

Bundes wird online beantragt

Fristen - Frühestes Rechnungsdatum der Räder 01.04.2017 

- max. 6 Monate zwischen Rechnungsdatum und Fördereinreichung

Voraussetzung - ausgewiesener (E-)Mobilitätsbonusanteils des Sportfachhandels auf Rechnung

für Förderung - Gebrauchte Räder werden nicht gefördert

- 100% Strom aus erneuerbaren Energieträgern

€ 400,-

€ 200,-

Förderfähige Fahrzeuge: 

E-Bikes, 

Transportfahrräder

(mit/ohne E-Antrieb)

pro 

Transportrad

Kostenfreie Förderungsberatung für Betriebe im Rahmen von klimaaktiv mobil 

HERRY Consult GmbH; office@mobilitaetsmanagement.at ; ++43 1 504 12 58 50

€ 200,-

Fördereinreichung seit 10.04.2017

im Rahmen der Förderungsaktion      

„Elektrofahrräder und Transporträder“

Online unter: 

www.umweltfoerderung.at

BeratungBeratung

KriterienKriterien

AblaufAblauf

BonusBonus

AktionAktion

Sportfachhandel

© Sissi Koller

Geldquelle



bis zu € 500,- E-Mobilitäts-Bonus

für Unternehmen, Gebietskörperschaften und Vereine

€ 250,- „E-Mobilitätsbonus “

des Sportfachhandels

wird beim Kauf 

automatisch abgezogen

€ 250,- „E-Mobilitätsförderung“ des 

Bundes wird online beantragt

Fristen - Frühestes Rechnungsdatum der Räder 01.04.2017 

- max. 6 Monate zwischen Rechnungsdatum und Fördereinreichung

Voraussetzung - ausgewiesener (E-)Mobilitätsbonusanteils des Sportfachhandels auf Rechnung

für Förderung - Gebrauchte Räder werden nicht gefördert

- 100% Strom aus erneuerbaren Energieträgern

€ 500,-

€ 250,-

Förderfähige Fahrzeuge: 

E-Bikes, 

Transportfahrräder

(mit/ohne E-Antrieb)

pro                     

E-Transportrad

Kostenfreie Förderungsberatung für Betriebe im Rahmen von klimaaktiv mobil 

HERRY Consult GmbH; office@mobilitaetsmanagement.at ; ++43 1 504 12 58 50

€ 250,-

Fördereinreichung seit 10.04.2017

im Rahmen der Förderungsaktion      

„Elektrofahrräder und Transporträder“

Online unter: 

www.umweltfoerderung.at

BeratungBeratung

KriterienKriterien

AblaufAblauf

BonusBonus

AktionAktion

GeldquelleGeldquelle Sportfachhandel

© Sissi Koller
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FÖRDERPAUSCHALEN IM ÜBERBLICK
E-Mobilitätsbonus 

Sportfachhandel
E-Mobilitätsbonus Bund Summe

Elektro-Fahrrad 100 Euro 100 Euro 200 Euro

Transportrad 

Ladegewicht >80 kg
200 Euro 200 Euro 400 Euro

Elektro-Transportrad

Ladegewicht >80 kg
250 Euro 250 Euro 500 Euro

© BMLFUW/Hörnmandinger
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Bildquelle: Ralph Hollenstein  Pedal Piraten e.U.

Ralph Hollenstein                     

Pedal Piraten e.U.

[Vorarlberg]

 Ankauf von zwei 
Transportfahrrädern

 Lasten von bis zu 300 kg 
können transportiert werden

 Einsatzbereich:                        
Lustenau bis Dornbirn   

Transportfahrrad                      

mit E-Antrieb

Umwelteffekt 

~ 3 Tonnen CO2/Jahr  
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Bildquelle: Paul Kranzler für Rita kocht gesund GmbH

Rita kocht gesund GmbH 
[Wien]

Lieferservice mit Transportfahrrädern (mit/ohne E-Antrieb)
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 Förderbare Fahrräder

 (E-)Mobilitätsbonus des Sportfachhandels 

 100% Strom aus erneuerbaren Energieträgern

 Rechnungsdatum und Behaltedauer

 Förderung nur im Rahmen der De-minimis-Verordnung möglich

VORAUSSETZUNGEN
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Anschaffung von neuen

 Elektro-Fahrrädern

 Elektro-Transporträdern*) 

 Transporträdern *)

*) Ladegewicht > 80 kg 

KEINE Förderung für 

 Gebrauchte Fahrräder 

 Umrüstung von Fahrrädern

FÖRDERBARE RÄDER

Quelle: www.topprodukte.at
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Nur  wenn  der  E-Mobilitätsbonus gemäß Informationstext  (siehe unten) auf  der  

Rechnung angeführt ist,  kann auch der vereinbarte  Bundesanteil  zur Auszahlung gelangen. 

(E-)MOBILITÄTSBONUS SPORTFACHHANDEL
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Berechnungsbeispiel für einen E-Bike

Der E-Mobilitätsbonus Anteil des Sportfachhandels wird vom Netto-Listenpreis

nach Abzug aller gewährten Rabatte (diese sind separat auf der Rechnung 

auszuweisen) in Abzug gebracht.

(E-)MOBILITÄTSBONUS SPORTFACHHANDEL
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Nachweis über den Bezug von ÖKOSTROM

100% STROM                                                      

AUS ERNEUERBAREN ENERGIETRÄGERN
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 Rechnungsdatum      

 frühestes Rechnungsdatum: 01.04.2017 

 max. 6 Monate zwischen Rechnungsdatum und Antragstellung 

 Behaltedauer

Der Betrieb verpflichtet sich die Räder

min. 4 Jahre in Betrieb zu halten.

RECHNUNGSDATUM UND BEHALTEDAUER
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Förderung nur im Rahmen der De-minimis-Verordnung* möglich

*De Minimis Verordnung: 

▪ Ein Unternehmen kann „De-minimis“ - Förderungen im Gesamtausmaß von 200.000 
Euro innerhalb von drei Steuerjahren zugesichert bekommen. 

▪ Für  Unternehmen  aus  dem  Sektor  des  Straßengütertransportverkehrs  gilt  die  
Grenze  von  100.000  Euro. 

▪ Die Grenze von 200.000 Euro (100.000 Euro) gilt unabhängig von der vergebenden 
Stelle (z. B. Land, anderen Bundesförderungsstellen) und vom Zweck der Förderung. 

▪ Verbundene Unternehmen gelten als "ein einziges Unternehmen“

FÖRDERUNG - DE-MINIMIS-VERORDNUNG

Quelle: https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Uebergeordnete_Dokumente/de_minimis_regulation_de.pdf
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Bildquelle: Teekanne GmbH

Teekanne GmbH

[Salzburg]

 Errichtung einer überdachten

Fahrradabstellanlage

 Anreiz für MitarbeiterInnen

das Fahrrad für den 

Arbeitsweg zu nutzen

Errichtung einer 

Fahrradabstellanlage

Umwelteffekt 

~ 3 Tonnen CO2/Jahr  
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Förderbare Maßnahmen 
▪ die Anschaffung von überdachten und versperrbaren bzw. am Fahrradrahmen sicherbaren 

Radabstellanlagen mit Abstellplätzen für bis zu 100 Fahrräder bei Gebäuden, die vor dem 

01.01.2000 errichtet wurden (Datum der letzten Baubewilligung ist ausschlaggebend). 

▪ die Errichtung von E-Ladestationen in Verbindung mit den oben genannten 

Radabstellanlagen

▪ Radabstellanlagen, wenn dadurch eine Qualitätsverbesserung erzielt wird

FÖRDEROFFENSIVE 

NACHRÜSTUNG ZUM FAHRRADPARKEN
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Förderungsfähigen  Kosten

▪ Radabstellanlage mit Überdachung z.B. Fahrradboxen, „Fahrradkäfige“, Anlehnbügel

▪ Umbauarbeiten im Gebäude

▪ E-Ladestationen –Ladestationen

Nicht gefördert werden:   

▪ Vorderradhalterungen ohne Rahmenhalterungen („Felgenkiller“)

▪ Fahrräder, Radzubehör etc.

▪ Stromproduzierende Anlagen

▪ Abbruchkosten bestehender Radabstellanlagen

FÖRDERFÄHIGE KOSTEN
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© Sissi Koller
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▪ KEINE Kapazitäten im Rahmen von De Minimis

▪ Mobilitätsmaßnahme NICHT über eine Förderaktion förderbar sind

(z.B. umfassende Radmaßnahmen wie z.B. Radabstellanlagen, Radverleih, Errichtung von 

Duschanlagen etc., Jobtickets, MitarbeiterInnen-Shuttle, Bewusstseinsbildende Maßnahmen, 

Carsharing-Systeme, Umstellung des Transportsystems vom LKW auf das Förderband, 

Tourenoptimierungssysteme, E-Busse der Klasse M3, E-Nutzfahrzeuge, E-Sonderfahrzeuge etc.)

▪ „Groß-Projekte“ (umfangreiche Flottenumstellungen, längere Umsetzungszeiträume)

▪ Kombination von verschiedenen Mobilitätsmaßnahmen

WANN IST DIESE FÖRDERSCHIENE INTERESSANT? 

© Sissi Koller
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FÖRDERBARE MASSNAHMEN
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Mobilitätsmaßnahmen:

▪ müssen freiwillig umgesetzt werden 
(d.h. es darf keine behördliche oder gesetzliche Verpflichtung für die Umsetzung geben)

▪ müssen in ÖSTERREICH umgesetzt werden 

▪ müssen einen positiven Umwelteffekt auslösen                                                                                                 
(z.B. CO2-Reduktion durch Treibstoffeinsparungen) 

▪ müssen Mehrinvestionskosten aufweisen 

▪ dürfen sich NICHT innerhalb von drei Jahren amortisieren 

▪ müssen VOR Bestellung/Beauftragung eingereicht werden

Die klimaaktiv mobil-Förderungen richten sich an folgende Zielgruppen:                  
Betriebe, Bauträger, Vereine, Gemeinden etc.

WAS GIBT ES BEI FÖRDEREINREICHUNGEN 

IM RAHMEN VON KLIMAAKTIV MOBIL ZU BEACHTEN?
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FÖRDERHÖHE

für Umweltschutzmaßnahmen 

im Mobilitätsbereich

der Mobilitätsmaßnahme(n)

(Reduktion an CO2, NOx und 

Partikel-Emissionen )

Basis für die Berechnung der Förderhöhe*

*betrifft all jene Maßnahmen, für die es keinen pauschalen Förderbetrag gibt  

MEHR-Investitionskosten  UMWELTEFFEKT  
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FÖRDERHÖHE
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FÖRDERUNG RADFAHREN, 

BEWUSSTSEINSBILDUNG
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Anschaffung von Elektrofahrrädern inklusive Ausgabestation

Fotoquelle: SALK Landesklinik St. Veit im Pongau GmbH
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FÖRDERUNG

MOBILITÄTSMANAGEMENT
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Ankauf mehrerer Werksbusse für den Transport der MitarbeiterInnen

Fotoquelle: Meusburger GmbH



3737

FÖRDERUNG PERSONEN-/GÜTERVERKEHR
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Bildquelle: Salzburg AG

Salzburg AG

[Salzburg]

Anschaffung von                        

zwölf neuen O-Bussen

Umwelteffekt 

~ 231 Tonnen CO2/Jahr 

 für den Einsatz im 

Salzburger Stadtgebiet

 drei O-Busse ersetzen 

dieselbetriebene Busse, die 

anderen sechs dienen der 

Erneuerung der Flotte
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FÖRDERABWICKLUNGSSTELLE

KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING GMBH (KPC)
www.umweltfoerderung.at

© KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING GMBH 
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www.umweltfoerderung.at

FÖRDERABWICKLUNGSSTELLE

KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING GMBH (KPC)

© KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING GMBH 
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KOSTENFREIE 

SERVICE- UND BERATUNGSLEISTUNGEN

IM RAHMEN VON KLIMAAKTIV MOBIL  

INFORMATION 

BERATEN

PRÄSENTIEREN

AUSZEICHEN

 Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten

 Aufzeigen von Praxisbeispielen

 Übermittlung von Informationsmaterialien 

VERNETZUNG

 Aufzeigen von Fördermöglichkeiten

 Abstimmung Projektidee mit Förderabwicklungsstelle

 Berechnung der Umwelteffekte

 Präsentation auf klimaktivmobil.at

 Präsentation im Rahmen der Partnerlandkarte

 Auszeichnung vom Umweltminister

 Aufzeigen von Partnernetzwerken

 Einladung zu Vernetzungsveranstaltungen

 Vernetzung mit anderen Betrieben 
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▪ Aufzeigen von Fördermöglichkeiten

▪ Übermittlung von Informationsmaterialien (z.B. Förderinfoblätter)

▪ Abstimmung Ihrer Projektidee mit der Förderabwicklungsstelle (KPC GmbH)

▪ Berechnung der Umwelteffekte (CO2-, NOx- und Partikel-Reduktion)

▪ Aufbereitung der Fördereinreichunterlagen (z.B. Erstellung des Mobilitätskonzeptes)

KOSTENFREIE

UNTERSTÜTZUNG BEI DER FÖRDEREINREICHUNG 

(E-MOBILITÄTSPAKET, KLIMAAKTIV MOBIL) 

© KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING GMBH 
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KLIMAAKTIV PARTNERLANDKARTE

Quelle: http://kamaps.energyagency.at/index.php?id=49
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PARTNER-AUSZEICHNUNGEN

Bildquelle: BMFLUW/APA-FotoserviceMartin Hörmandinger
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WERDEN AUCH SIE TEIL DES 

KLIMAAKTIV MOBIL PARTNER-NETZWERKES 

klimaaktiv mobil

Projektpartner  

klimaaktiv

Programmpartner im 

Bereich Mobilität

klimaaktiv

Kompetenzpartner in 

Bereich Mobilität

setzen Mobilitäts-

maßnahmen um und 

reduzieren CO2-

Emissionen

kooperieren mit dem 

Programm 

bilden sich im Bereich 

umweltfreundliche 

Mobilität weiter
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E-Mob-Train – E-Mobilitätstraining 
E-Learning-Kurs im Bereich Elektromobilität mit optionalen 

Präsenzveranstaltungen in Krems und Innsbruck 

nächster Kurs ab Herbst 2017
www.emobtrain.at



E-Mob-Train - E-Mobilitäts-Training
Das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot in Österreich 

zur Elektromobilität auf E-Learning-Basis

Inhalte (Basismodul und 4 Spezialisierungsmodule) 

AbsolventInnen

- werden klimaaktiv Kompetenzpartner 

- erhalten ein Zertifikat der Donau-Universität Krems

Teilnahmebedingungen

- keine Vorkenntnisse / Vorbildung erforderlich

*Kursgebühr=umsatzsteuerbefreit **Frühbuchtarif bei einer Anmeldung bis 30. Juni 2017    

Termine E-Learning: 1. Okt. 2017 - 15. Dez. 2017

Präsenz-Module Krems an der Donau Innsbruck

Auftakt, 

Spezialisierung 2+4

Mi, 11. Okt. 2017

09.30-19.00 Uhr

Mi, 18. Okt. 2017

09.30-19.00 Uhr

Spezialisierung 1+3 Do, 12. Okt. 2017

09.00-17.00 Uhr

Do, 19. Okt. 2017

09.00-17.00 Uhr

JETZT online anmelden: www.emobtrain.at

Kursgebühr * Frühbuchtarif** in € Standardtarif in €

Einzelperson € 640 (20% Rabatt) € 800

Gruppen (ab 3 Pers.) € 560 (30% Rabatt) € 720 (10% Rabatt)
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klimaaktivmobil.at

bmlfuw.gv.at

VIELEN DANK FÜR DIE 

AUFMERKSAMKEIT

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
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klimaaktivmobil.at

bmlfuw.gv.at

klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft. Seit 2004 deckt klimaaktiv mit den Themenschwerpunkten „Bauen und Sanieren“,
„Energiesparen“, „Erneuerbare Energie“ und „Mobilität“ alle zentralen Technologiebereiche einer zukunftsfähigen
Energienutzung ab. klimaaktiv leistet mit der Entwicklung von Qualitätsstandards, der aktiven Beratung und
Schulung, sowie breit gestreuter Informationsarbeit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. klimaaktiv dient
dabei als Plattform für Initiativen von Unternehmen, Ländern und Gemeinden, Organisationen und Privatpersonen.

Kontakt:

klimaaktiv mobil Programmmanagement 

„Mobilitätsmanagement für Betriebe, Bauträger und Flottenbetreiber“

HERRY Consult GmbH

DI Markus Schuster, Bettina Pöllinger, MA MSc, DI Gilbert Gugg

Argentinierstraße 21, 1040 Wien

Tel.: +43 (1) 504 12 58 - 50

E-Mail: office@mobilitaetsmanagement.at

Web: klimaaktivmobil.at/betriebe, mobilitaetsmanagement.at bzw. herry.at


